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mitentscheiden!

Wahl des 
Integrationsrates
am 09.10.2022

Informationen für
Wahlberechtigte zur Wahl 
des Rates für Integration 
und Zuwanderung
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Herausgeber 
Stadt Nürnberg
BgA/3 - Geschäftsstelle 
des Integrationsrates
Hans-Sachs-Platz 2
90403 Nürnberg

Telefon 09 11 / 2 31-31 85
Telefax 09 11 / 2 31-85 16

E-Mail integrationsrat@stadt.nuernberg.de

www.integrationsrat.nuernberg.de

Informationsveranstaltungen
mit den Kandidierenden zur Wahl 
des Integrationsrates 2022

Interessierte Wahlberechtigte und Medienvertreter 
sind herzlich eingeladen, sich ein Bild von den 
Kandidierenden zu machen und mit ihnen ins  
Gespräch zu kommen!

Samstag, 	 Gemeinschaftshaus Langwasser
17.09.2022	 Glogauer Str. 50
14:30 Uhr	 Großer Saal

Samstag,	 Nachbarschaftshaus Gostenhof
24.09.2022	 Adam-Klein-Str. 6
18:00 Uhr	 Großer Saal

Freitag,	 Internationales Haus 
30.09.2022	 Hans-Sachs-Platz 2
17:30 Uhr	 Heilig-Geist-Saal

Mittwoch,	 Villa Leon
05.10.2022	 Philipp-Koerber-Weg 1
17:30 Uhr	 Großer Saal

Änderungen sind vorbehalten. Bitte informieren 
Sie sich zeitnah vor einem Veranstaltungstermin 
auf der Webseite des Integrationsrates!

Vom 04.10.2022 bis 07.10.2022 gibt es die Möglichkeit der  
frühzeitigen Stimmabgabe im Rathaus, Hauptmarkt 18, 
1. Obergeschoss, Zimmer 105 (Kleiner Trausaal, barrierefrei 
mit dem Aufzug erreichbar); 
Öffnungszeiten: Di.-Do. 8:30  
bis 16:30 Uhr, Fr. 8:30 bis 13:00 Uhr. 

Mehr Informationen zum Integrationsrat  
und zu den Kandidierenden finden Sie 
im Internet unter:

www.integrationsrat.nuernberg.de

Wer kann wählen?

Nürnberger Bürgerinnen und Bürger mit Zuwanderungshinter-
grund können an der Wahl des Integrationsrates teilnehmen, 
wenn sie am Wahltag über 18 Jahre alt und seit mindestens sechs 
Monaten mit Hauptwohnsitz in Nürnberg gemeldet sind.

Wahlberechtigt sind im Einzelnen:

•	 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
	 (auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber)

•	 Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit

• Eingebürgerte (d.h. Personen mit ehemals ausländischer
	 Staatsangehörigkeit) sowie

• Aussiedler und Aussiedlerinnen

Wahlbenachrichtigung
Wenn im Melderegister der Stadt Nürnberg eine (frühere)
ausländische Staatsangehörigkeit verzeichnet ist, erhält der/die
Wahlberechtigte vom Wahlamt eine Wahlbenachrichtigung.

Wer bis zum 18.09.2022 keine keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber wahlberechtigt ist, kann vom 19.09.2022 bis 
zum 07.10.2022, 13:00 Uhr das entsprechende Formular auf der 
Webseite www.wahlen.nuernberg.de ausfüllen und damit die 
nachträgliche Aufnahme in das Wählerverzeichnis beantragen.  

Fragen zu Terminen und Veranstaltungen  
beantwortet die Geschäftsstelle des Integrationsrats 
unter Telefon 09 11 / 2 31-31 85.

Fragen zur Wahl selbst beantwortet 
das Wahlamt unter Telefon 09 11 / 2 31-3350.

Die Wahlberechtigten können ihre Stimme am 09.10.2022 
nur in dem Wahllokal abgeben, das auf der Wahlbenach-
richtigung genannt ist! Die Stimmabgabe ist nur einmal möglich.



Der Nürnberger Rat für Integration und Zuwanderung 
(kurz: Integrationsrat) vertritt die Interessen der Bevölkerung  
mit Zuwanderungsgeschichte in unserer Stadt. Er hat die Haupt-
aufgabe, den Stadtrat und die Stadtverwaltung in allen kommu-
nalpolitischen Fragen zu beraten, welche die Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund betreffen. 

Grundsätze der Wahl
Die Mitglieder des Integrationsrates werden in einer Persönlich-
keitswahl gewählt. Durch die Bildung von Gruppen und weitere 
Zusatzregeln bei der Sitzverteilung wird eine faire Vertretung der 
in Nürnberg vertretenen Communities mit Migrationshintergrund 
und der Minderheitenschutz gewährleistet.

Zusammensetzung
Die 30 Sitze des Integrationsrates verteilen sich auf vier Gruppen, 
die sich an den Herkunftsregionen der Menschen orientieren. Die 
genaue Aufteilung der Sitze (etwa 
entsprechend dem Anteil der einzelnen Gruppen 
an der Gesamtbevölkerung) sieht so aus: 

Innerhalb der einzelnen Gruppen werden die Sitze nicht einfach 
an die Personen mit den meisten Stimmen vergeben, sondern es 
müssen einige Zusatzbedingungen erfüllt werden. Z.B. müssen 
in der Gruppe „Europäische Union“ Menschen aus mindestens 5 
verschiedenen Ländern vertreten sein.

Neuwahl des Integrationsrates der Stadt Nürnberg
am 9. Oktober 2022

Beispiel 1
Sie vergeben maximal 12 mal jeweils 1 Stimme:

Beispiel 2
Sie vergeben 4 x 3 Stimmen:

Beispiel 3
Sie vergeben Ihre 12 Stimmen unterschiedlich:

Stimmzettel
Die Kandidierenden werden 
in alphabetischer Reihenfolge 
auf dem Stimmzettel aufgeführt. 
Links stehen die gruppenübergreifende Zusammenschlüsse, also 
Wahlvorschläge mit einem Kennwort, in denen sich Personen aus 
mehreren Gruppen zusammengeschlossen haben. Alle anderen 
Wahlvorschläge (mit oder ohne Kennwörter) stehen rechts.

Stimmvergabe
Beim Ausfüllen des Stimmzettels gilt:
•	 Jede/r Wahlberechtigte hat 12 Stimmen.
•	 Jede/r kann jede/n wählen (es besteht keine Beschränkung auf 	
	 eine Gruppe oder einen Wahlvorschlag).

Man kann man seine Stimmen variabel vergeben, z.B. kann man 
•	 seine 12 Stimmen an Personen 
	 aus ganz verschiedenen 
	 Wahlvorschlägen verteilen;
•	 einer Person nicht nur 1,
 	 sondern auch 2 oder 
	 maximal 3 Stimmen geben.

 Wahlvorschlag A Weitere Kandidierende

 Wahlvorschlag B Weitere Kandidierende

 Wahlvorschlag C Weitere Kandidierende

Gruppe Europäische Union:  
8 Sitze

Gruppe Europa ohne EU:  
9 Sitze

Gruppe Afrika, Asien, Amerika, Ozeanien:  
8 Sitze

Gruppe Aussiedlerinnen und Aussiedler:  
5 Sitze

So können Sie wählen (Muster)

•	 Sie vergeben Ihre 12 Stimmen durch Ankreuzen

•	 Sie können nur Personen wählen
	 (kein „Listenkreuz“ möglich, 
	 mit dem man automatisch 
	 alle Kandidierenden eines 
	 Wahlvorschlags wählt)

Gehen Sie wählen!
Ihre Stimme zählt und hat Gewicht!

Wahlanleitung: 
youtu.be/JrZIEdeS744 ?t=250

Besonders wichtig!

•	 Sie dürfen nicht mehr als 
	 12 Stimmen vergeben!

•	 Sie dürfen einer Kandidatin
	 oder einem Kandidaten nicht 
	 mehr als 3 Stimmen geben! 


